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Fiskalische Vorteile auf mehreren Ebenen
STEUERN Finanzierung, Besitz und Veräusserung folgen Regeln, die Privatinvestoren Anreize bieten.
Maja Bauer-Balmelli mobilienerträgen - die Verrechnungs- bleibt fiskalisch
Das tiefe Zinsniveau, die im Vergleich zu steuer von 35% abgezogen, die ja erst
Aktien nachhaltig hohe Wertstabilität im Folgejahr und gänzlich unverzinst äusserst attraktiv.))
und der romantische Tratun vom Eigen- erstattet oder an die Einkommens-
heim: Das sind alles gute Gründe, als steuern angerechnet wird.
Privatperson in Immobilien zu investie- hingewiesen wird, ist für den Immobi-
ren. Auch fiskalische Überlegungen sind NEUES EIGENHEIM OHNE FOLGEN lienkäufer in der Praxis letztlich unprob-
durchaus lohnenswert, und das gleich Der Gewinn aus dem Verkauf einer Im- lematisch. Indem der Käufer mit ver-
auf mehreren Ebenen: mobilie ist - im Gegensatz zur grund- fraglicher Vereinbarung die vom Steuer-
 Zur Finanzierung von Wohneigentum sätzlichen Steuerfreiheit von privaten amt geschätzte Grundstückgewinn-

können die steuermindernd angespar- Kapitalgewinnen - zwar steuerpflichtig. steuer vom Kaufpreis abzieht und direkt
ten Vorsorgegelder der zweiten und Wird jedoch der Erlös aus dem Verkauf dem Steueramt überweist, kann er sich
der dritten Säule genutzt werden. der selbst bewohnten Liegenschaft un- faktisch bequem von seiner solidari-

 Die Vermögenssteuer wird bei Immobi- mittelbar in den Kauf eines neuen Eigen- schen Haftung für die Grundstückge-
lien nicht wie üblich auf dem vollen, heims reinvestiert, wird die Besteuerung winnsteuer befreien.
sondern nur auf rund 60% des Ver- aufgeschoben. Dies so oft und so lange,
kehrswerts erhoben. So etwa im Kanton bis der Erlös aus dem Verkauf der Liegen- AUCH FÜR DEN FISKUS ATTRAKTIV
Zürich, aber auch in anderen Kantorien. schaft nicht mehr ins nächste Eigenheim Liegenschaften sind auch für den Fis-

 Die Einkommenssteuer bietet dem Im- investiert wird. Die Entwicklung vom kus das ideale Steuerobjekt: Trotz
mobilienbesitzer Vorteile: Der steuer- Eigentümer einer kleinen Wohnung zum Besteuerung der Grundstückgewinne
bare Eigenmietwert selbst genutzter stolzen Villabesitzer ist also durchaus können entsprechende Verluste nur
Immobilien beträgt nur rund 60% der möglich, ohne dass man je Grundstück- ausnahmsweise geltend gemacht wer-
erzielbaren Marktmiete. gewinnsteuern bezahlt. den. Dem allzu systematisch und pro-

 Finanzierungskosten sowie Aufwen- Kommt kein Steueraufschub zur An- fessionell in Liegenschaften investie-
dungen für den Werterhalt der Immo- wendung, wird der realisierte Gewinn renden Steuerpflichtigen droht zudem
bilie, ihren Unterhalt und die Verwal- besteuert. Gewinnschmälernd geltend die Qualifikation als Liegenschaften-
tung sind vollumfänglich steuerlich gemacht werden können die Akquisi- händler. Als Konsequenz sind in die-
abziehbar. Jährlich kann zwischen dem tionskosten sowie die wertvermehren- sem Fall auf den Grundstückgewinnen
Abzug der effektiven Unterhaltskosten den Investitionen während der Halte- nicht nur Steuern, sondern auch So-
und einem Pauschalabzug (in Zürich dauer der Immobilie. zialversicherungsbeiträge abzuliefern.
20%) gewählt werden. Der Steuertarif ist in Bezug auf die Sorgfältige Planung und ein abge-

absolute Höhe des Gewinns zwar pro- stimmtes Vorgehen sind in diesem Zu-
VORTEIL ZU WERTPAPIEREN gressiv ausgestaltet, in Relation zur Hal- sammenhang wichtig.
Ein Vergleich mit der Besteuerung von Besteuert wird die Immobilie in demtedauer der Immobilie dagegen attraktiv
kotierten Aktien und Obligationen ver- degressiv. So reduziert sich beispiels- Kanton, in dem sie liegt. Zu berücksich-
deutlicht diese Vorteile. Bei Wertpapier- weise in Zürich die Steuer in zwanzig tigen sind deshalb auch kantonalrecht-
besitz ist für die Vermögenssteuer der Jahren von 40 auf 20%. Spekulation- liche Besonderheiten der Besteuerung,
auf der Basis des Aktienkurses errech- gewinne dagegen werden progressiv be- die es trotz weitestgehender Harmoni-
nete Steuerwert massgebend. Auch wird steuert, bei einer Haltedauer von unter sierung des Steuerrechts nach wie vor
der Abzug für die Kosten der Vermö- einem Jahr mit bis zu 60%. gibt. Weil sie im Wortsinn immobil sind,
gensverwaltung nur sehr restriktiv ge- Auch das gesetzliche Grundsteuer- ist ein steueroptimierender Wegzug in
währt. Erträge aus Beteiligungen von pfandrecht des Fiskus, auf das zu Recht, ein anderes Steuerparadies mit Immo-
mindestens 10% werden zwar lediglich aber unnötigerweise oft mit Mahnfinger bilien nicht möglich. Die Investition in
zu rund 50% des ordentlichen Tarifs be- Schweizer Immobilien bleibt fiskalisch
steuert, solche aus den weit üblicheren dennoch äusserst attraktiv.

Portfoliobeteiligungen unterliegen aber «Die Investition in
der ordentlichen Besteuerung. Maja Bauer-Balmelli, Steuerexpertin

Zudem wird von Schweizer Dividen- Schweizer Immobilien und Partnerin Tax Advisors, Zürich,
den und Zinsen - nicht aber von Im- und Vizepräsidentin Wipswiss
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91%
DER BEFRAGTEN

BEURTEILEN DIE SCHWEIZ
ALS ATTRAKTIV ODER

. SEHR ATTRAKTIV FÜR
IMMOBILIENINVESTMENTS

UND

GLAUBEN NICHT
AN EINE SPÜRBARE

ZINSWENDE 2016.

Quelle: EY-Trendbarometer 2016
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